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AMT Südangeln                 Böklund, 12. Januar 2024  

Die Gemeindewahlleiterin 
 

 

 

 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

über die Gültigkeit der Gemeindewahlen vom 14.05.2023   
in den amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Südangeln  

 
 
Die Gemeindevertretungen aller amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Südangeln 
haben nach Vorprüfung und auf Vorschlag des jeweiligen Wahlprüfungsausschusses 
die Gemeindewahlen vom 14.05.2023 gemäß § 39 des Gemeinde- und 
Kreiswahlgesetzes i.V. mit § 66 Gemeinde- und Kreiswahlordnung durch Beschluss 
für gültig erklärt: 
 
 
Gemeindevertretung Böklund am 29.11.2023 
Gemeindevertretung Brodersby-Goltoft am 26.07.2023 
Gemeindevertretung Havetoft am 19.09.2023 
Gemeindevertretung Idstedt am 13.09.2023 
Gemeindevertretung Klappholz am 19.07.2023 
Gemeindevertretung Neuberend am 12.10.2023 
Gemeindevertretung Nübel am 12.07.2023 
Gemeindevertretung Schaalby am 04.09.2023 
Gemeindevertretung Stolk am 20.09.2023 
Gemeindevertretung Struxdorf am 09.08.2023 
Gemeindevertretung Süderfahrenstedt am 16.11.2023 
Gemeindevertretung Taarstedt am 31.08.2023 
Gemeindevertretung Tolk am 13.09.2023 
Gemeindevertretung Twedt  am 27.09.2023 
Gemeindevertretung Uelsby am 05.12.2023 
 
 
Alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter waren wählbar. Bei der 
Vorbereitung der Wahl und bei der Wahlhandlung ist es zu keinen 
Unregelmäßigkeiten gekommen; in keiner Gemeinde war die Feststellung des 
Wahlergebnisses fehlerhaft. 
 
 
 
 
gez. Frieß 
stellv. Gemeindewahlleiter 
 
 
 
Veröffentlicht am:  
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Haushaltssatzung der Gemeinde Twedt 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2023 
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.351.800 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.352.900 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -1.100 EUR 

 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach  
§ 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 

0,00 EUR 

  
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der 
Ausgleichsrücklage 

 
0,00 

 
EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.275.600 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.279.300 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

934.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

1.152.900 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
900.000 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 
Stellen. 

  

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 

370 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 % 

2. Gewerbesteuer 380 % 

 
§ 4 

Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister 
seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 14.000 EUR. 
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§ 5 
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder 
Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 14.000 EUR beträgt. 
 
 
 

§ 6 
Budgetierung 

 

Jedes Produkt dieses Haushaltsplans stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO-Doppik dar. Außerdem bilden die 
Produkte 21100, 21700, 21810, 21811, 22100 und 22101 (Schulkostenbeiträge) ein Budget. 

 
§ 7 

Deckungsfähigkeit 
 

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik 
gegenseitig deckungsfähig.  
 
Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 
Gem HVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. 
 

 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 02.01.2024 erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
Twedt, den 08.01.2024    
 

        gez. Alexander Schmidt 
        Bürgermeister Alexander Schmidt 

 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gemäß 
§79 Abs. 3 der Gemeindeordnung kann jeder Einsicht (im Amt Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund, Zi. 310, 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 08:00 - 12:00 Uhr, und Mo 14:00 - 16:00 Uhr und Do 
14:00 - 18:00 Uhr) in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen nehmen.  
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Gemeinde Struxdorf 
Die Bürgermeisterin  

 

 
 
 

 
Gemeinde Struxdorf  * Toft 7  * 24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Struxdorf 
 

 

Sitzungstermin: Mittwoch, 24.01.2024, 20:00 Uhr 

Ort, Raum: Dörps- und Schüttenhus, Hollmühle 37, 24891 Struxdorf 

 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Bericht der Bürgermeisterin        

4. Berichte der Ausschussvorsitzenden        

5. Beratung und Beschlussfassung über einen Vertrag zur finanziellen 
Beteiligung der Gemeinde Struxdorf am Windpark Twedt GmbH & Co. 
KG  

   VO/2023/3927 

6. Beratung und Beschlussfassung über notwendige 
Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude der Kita  

   VO/2024/3966 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Anmeldung eines 
Feuerwehrkameraden für den Feuerwehrführerschein Klasse C  

      

8. Beratung über Oberflächenentwässerung in Arup        

9. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan 2024 für das 
Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 
Struxdorf  

   VO/2024/3964 

10. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan 2024 für das 
Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 
Ekeberg  

   VO/2024/3965 

11. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2024 
(Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Investitionsprogramm bis 
2027)  

Versand später  
VO/2023/3958 

12. Verschiedenes        

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeisterin  
 
Böklund, den 11.01.2024 

 
Mitteilungsblatt   
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Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

13. Beratung und Beschlussfassung über den Verkauf des Gebäudeteils 
Dorfstraße 2b (Komplex Claus-Brix-Haus) incl. Garage und Schuppen  

   VO/2024/3962 

14. Beratung und Beschlussfassung über den Kauf der Dänischen Schule     VO/2024/3961 

Öffentlicher Teil 

15. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
 
gez. Dörte Truelsen 
Bürgermeisterin 
 
 

44 



 
 Seite: 1/1 

 

Gemeinde Böklund 
Der Bürgermeister 
- Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur - 

 

 
 
 

 
Gemeinde Böklund * Toft 7 *  24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Einladung  
 

zur Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport und Kultur der Gemeinde Böklund 
  
 

Sitzungstermin: Dienstag, 23.01.2024, 19:00 Uhr 

Ort, Raum: Sitzungssaal der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 

Hinweis für Vereine und Institutionen: 
Soweit vorhanden, die Termine bitte im Vorweg an Corinna Gesang, E-Mail: 
corinna_gesang@web.de, mailen. 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

4. Termine mit Vereinen        

5. Veranstaltungen mit Vereinen        

6. Verschiedenes        

 
 
 
gez. Lothar Beusen 
Ausschussvorsitzender 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 
Böklund, den 08.01.2024 
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Gemeinde Havetoft 
Der Bürgermeister 
- Kita-, Sport- und Kulturausschuss - 

 

 
 

 
Gemeinde Havetoft * Toft 7 *  24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einladung  
 

zur Sitzung des Kita-, Sport- und Kulturausschusses der Gemeinde Havetoft 
 
 
 

Sitzungstermin: Dienstag, 23.01.2024, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Dörpshuus am Feuerwehrgerätehaus, Meiereistraße 11, 24873 Havetoft 

 

Hinweis: 
Bitte die Parkplätze an der Freizeitanlage nutzen. 
 

 
Tagesordnung: 

 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Verpflichtung der bürgerlichen Ausschussmitglieder        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Bericht der Ausschussvorsitzenden        

5. Berichte der Vereinsvorsitzenden        

6. Kunstausstellung Havetofter Künstler        

7. Verschiedenes        

 
 
 
Inken Asmussen 
Ausschussvorsitzende 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04603 491 
 
Böklund, den 09.01.2024 
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Gemeinde Struxdorf 
Die Bürgermeisterin 
- Finanzausschuss - 

 

 
 

 
Gemeinde Struxdorf  * Toft 7  * 24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einladung  
 

zur Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Struxdorf 
 
 

Sitzungstermin: Montag, 22.01.2024, 15:00 Uhr 

Ort, Raum: Sitzungssaal der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 
 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Beratung über die Möglichkeiten betreffend des Aktienpakets der 
Schleswig-Holstein Netz AG  

nichtöffentliche 
Anlage     

5. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2024 
(Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Investitionsprogramm bis 
2027)  

Versand später  
VO/2023/3958 

6. Verschiedenes        

 
 
 
gez. Martin Diedrichsen 
Ausschussvorsitzender 
 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeisterin  

 
Böklund, den 11.01.2024 
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